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RADGENOSSENSCHAFT DER LANDSTRASSE
Interessengemeinschaft des Fahrenden Volkes in der Schweiz

Der Romani Union assoziiert, vom Wirtschafts- und Sozialrat
der UNO (NGOs-ECOSOC) anerkannt

Sekretariat:
Clemente Graff
Postfach 135
CH-5430 Wettingen
Tel. 056/265683

Bundesamt für Sozialversicherung

Abt. Ergänzungsleistungen u.Altersfragen
3ooo Bern.

Sehr geehrte Herren,

Die Interessengemeinschaft des fahrenden Volkes in der

Schweiz, kurz die RADGENO S SEIT SCHAFT DER LAND 3 TRASSE

gelangt mit folgenden Anliegen an Sie s

Die Stadt Bern hat seit Jahren einen festen Standplatz

für das fahrende Volk. Die Wohnwagen galten als
offizielle Wohnstätten.die auch beim Strassenverkehrsamt

mit diesem Vermerk eingelöst werden müssen.

Unser Volk hat die gleichen Verpflichtungen wie die

Bürger,zum Beispiel Steuern,AHV Beiträge, Hausiererpatente

etc,werden aber niemals mit den gleichen

Rechten behandelt.

Es wäre vorrangig zu behandelns

1. Die AItersfrage,unsere Leute wohnen ein Leben

lang in ihren Wohnwagen (Wohnstätte)»welcher im

laufe von 5 - lo Jahren,je nach Qualität,erneuert
werden muss.

2. Mit 65 Jahren bekommen auch unsere Leute die ein¬

fache Altersrente.Womit sollen diese ihre Wonstätten

erneuern in der PreiJtikgge zwischen 25 - 5o'ooo Er»???

Hiemals ist das mit einer einfachen Altersrente

möglich.Die Kosten entsprechen ungefähr dem gleichen

Niveau wie eine Wohnungsmiete.
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Den sessiiaften Rentnern wird automatisch eine

Ergänzungsleistung bezahlt,wenn die einfache AHV Rente

nicht ausreicht.Warum werden die fahrenden alten

Leute dabei zurückgestellt?

Die ftADGENO SSM SCHAFT macht sich zum Ziele,sich für
unsere alten Leute einzusetzen,die bis ins hohe

Alter bei den Familien bleiben wollen,was für den

Staat sogar Kostensparend ist.Die fahrenden Rentner

brauchen keine Altersheime,beantragen aber eine Br-

gänzungsleistung,wie die anderen schweizer Bürger

auch.

Die Wohnstätten der Fahrenden sind den Wohnungen

der bürgerlichen Leute gleichzustellen und werden

immer als Wohnstätten benutzt,bedingt durch das

Wandergewerbe f

Wir erstuchen Sie,verehrte Herren, allfällige
Gesuchsformulare der Radgenossenschaft zukommen zu lassen,

damit wir diese unseren Rentnern weiterleiten können.

Für Ihre geschätzten Bemühungen danken wir Ihnen

höflich und verbleiben

Sekretariat:

Mit freundlichen Grössen

Der Präsidenti Der Sekretärs
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